
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1976/3/23 4Ob9/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.03.1976

Norm

AngG §23 Abs2 II

Rechtssatz

In die geforderte Interessenabwägung (arg "billigerweise") ist nicht nur die persönliche Wirtschaftslage des

Dienstgebers, sondern auch jene des Dienstnehmers einzubeziehen.

Entscheidungstexte

4 Ob 9/76

Entscheidungstext OGH 23.03.1976 4 Ob 9/76

Veröff: Arb 9461 = IndS 1976 6,1012 = ZAS 1977/25 S 180 (zustimmend Heinrich)

Schlagworte

SW: Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Zumutbarkeit, Abfertigung, Entfall, Wegfall, Angestellte, Unternehmensauflösung,

Auflösung, Abwägung, Liquidation, Zahlungspflicht
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